
 

Seite 1 von 3 
 

 

Transformation des Stasiunterlagenarchivs in das Bundesarchiv – Perspektiven 

für Brandenburg 
 

 

Grundlage für die Entscheidung 
 

Auf Beschluss des Deutschen Bundestags werden die Akten des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) 

der DDR als eigene Abteilung in das Bundesarchiv überführt. Die vom MfS in den ehemaligen DDR-

Bezirken gesammelten Akten sollen zukünftig an einem Standort pro Bundesland zusammengeführt 

werden. Dabei geht es insbesondere um die zukunftssichere und archivgerechte Lagerung der 

Hinterlassenschaften des MfS, die Digitalisierung des Archivbestands und die Effektivierung der 

Verwaltung. Für die Archive sind spezielle Gebäude notwendig, die eine dauerhafte Aufbewahrung 

sicherstellen (ohne Temperaturschwankungen, ohne Sonneneinstrahlung, Gewährleistung von 

Trockenheit etc.). Aus diesem Grund sind die materiell-technischen Kriterien für einen Archivstandort 

primär. Dem tragen die Beschlüsse des Bundestages (Bundestagsdrucksache 19/12115) und das 

Konzept des Bundesbeauftragten „Die Zukunft der Stasi-Unterlagen (siehe dazu Kapitel 3.3.) vom März 

2019 Rechnung.  

 

An den BStU-Außenstellen in den neuen Ländern, die nach der Zentralisierung der Aktenlagerung kein 

Archivstandort mehr sind, sollen die Dienststellen in Trägerschaft des Bundesarchivs erhalten bleiben 

und weiterhin die Funktion der Beratung, Auskunft und Information der Öffentlichkeit haben. Um auch 

diese Standorte zukunftssicher zu gestalten, wird eine Einbindung in die lokale bzw. regionale 

Aufarbeitungs- und Bildungslandschaft als sinnvoll und notwendig erachtet.  

 

Zielstellung für Brandenburg:  

 

Die Umstrukturierung nutzen, um die strukturelle Schlechterstellung der Brandenburger 

Aufarbeitungslandschaft zu kompensieren  
 

Ursachen für die strukturelle Schlechterstellung: 
 

Während der Friedlichen Revolution 1989 besetzten in vielen Orten der DDR Bürgerinnen und Bürger 

die Dienststellen des MfS und begannen, die DDR-Geheimpolizei zu entmachten. In der Folge dieser 

Besetzungen wurden zu Beginn der 1990er Jahre an den jeweiligen Standorten der 

Bezirksverwaltungen (BV) des MfS je eine Außenstelle des BStU eingerichtet. Deren Aufgaben 

bestehen in der Aktensicherung und -verwaltung, der Akteneinsichtnahme gemäß des Stasi-

Unterlagengesetzes und der Förderung der historischen, politischen und juristischen Aufarbeitung in 

der Region. Lediglich in Cottbus wurde keine Außenstelle des BStU eingerichtet. Die Akten der BV 

Cottbus wurden bereits zu diesem Zeitpunkt in die Außenstelle nach Frankfurt (Oder) gebracht und 

dort archiviert. Das Land Brandenburg hatte deshalb von Beginn an bis 2008 lediglich zwei 

Außenstellen, eine in Potsdam und eine in Frankfurt (Oder). Die Potsdamer Außenstelle wurde zum 

31.12.2008 aus Kostengründen geschlossen und die Akten der BV Potsdam ins Zentralarchiv des BStU 

nach Berlin umgelagert.  
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Merkmale der strukturellen Schlechterstellung:  
 

In Brandenburg, dem flächenmäßig größten der neuen Bundesländer, existiert seit nunmehr elf Jahren 

nur eine Außenstelle. Diese eine Außenstelle ist von Anfang an für die Archivierung und Bereitstellung 

der Akten von zwei ehemaligen Bezirken zuständig. Neben der Erschließung und Archivierung der 

Akten sowie der Beratung zur Akteneinsicht und Auskunft hat sie die Aufgabe, die Öffentlichkeit über 

den Repressionsapparat des MfS zu unterrichten. Seit 2009, dem Zeitpunkt der Schließung der 

Außenstelle in Potsdam, hat die Außenstelle in Frankfurt (Oder) diese Aufgabe für das gesamte 

Territorium von Brandenburg, also für drei ehemalige DDR-Bezirke, sicherzustellen. Außerdem 

übernahm die Außenstelle personalrelevante Zusatzaufgaben wie das händische Zusammensetzen 

vorvernichteter Akten. 

Alle anderen neuen Bundesländer haben drei (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen) bzw. 

zwei Außenstellen (Sachsen-Anhalt). Brandenburg hat dagegen mit 2,5 Mio Einwohnern mehr 

Einwohner als Sachsen-Anhalt (ca. 2,2 Mio), Thüringen (ca. 2,1 Mio), Mecklenburg-Vorpommern (ca. 

1,6 Mio). Nur Sachsen hat mit ca. 4 Mio mehr Einwohner.  

 

Während in den anderen neuen Bundesländern mit geringerer Fläche und geringerer Einwohnerzahl 

(außer Sachsen) in zwei oder drei Regionen Außenstellen mit Archiv arbeiten, muss die Außenstelle in 

Frankfurt (Oder) seit 2009 diese Aufgaben für das gesamte Bundesland allein erledigen und alle 

Angebote bereitstellen.  

 

Die derzeit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Haussicherungsdienst) der einzigen 
Brandenburger Außenstelle in Frankfurt (Oder)1 erfüllen all die Aufgaben des BStU, für die in den 
anderen neuen Bundesländern an zwei oder drei Standorten doppelt oder dreifach so viel Personal zur 
Verfügung steht. 
 

Die momentane Prognose des BStU für 2025 weist außerdem darauf hin, dass dann nur noch 28 dieser 

Beschäftigten in der Außenstelle Frankfurt (Oder) tätig sein werden. In den anderen neuen Ländern 

liegen die Prognosen für 2025 dagegen bei der doppelten oder dreifachen Gesamtzahl von 

Landesbeschäftigten des BStU, unabhängig von der Anzahl der Standorte. Für das Land Brandenburg 

bedeutet der Verlust qualifizierter Arbeitskräfte in diesem Ausmaß eine weitere Zunahme der bereits 

bestehenden strukturellen Schlechterstellung.  

  

                                                           
1 Stand 01.04.2020. Jeder/jede Beschäftigte der Frankfurter Außenstelle ist damit durchschnittlich für knapp 
63.000 Einwohner von Brandenburg zuständig. Das ist mehr als das Doppelte der Zuständigkeit eines/r 
Mitarbeiters/in in Sachsen und mehr als das Dreifache in Bezug auf Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. 
Sachsen-Anhalt liegt dazwischen. Die Angaben und Berechnungen beruhen auf Informationen des BStU an den 
Beirat.  
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Vorschläge zur Stärkung der Struktur in Brandenburg: 

 

Die Überführung der Stasi-Unterlagen in das Bundesarchiv bietet die Chance, für Brandenburg die 

bestehenden Nachteile zu mindern und Strukturverbesserungen zur Stärkung der Aufarbeitung 

möglich zu machen.  

 

Um die Aufarbeitungslandschaft in Brandenburg zu stärken, sollte Bewährtes beibehalten und 

ZEITNAH die Einrichtung einer zweiten Außenstelle ohne Archiv mit den Schwerpunkten Auskunft, 

Beratung und Information, insbesondere archivpädagogischer Bildungsarbeit, erreicht werden.  

Bewährt hat sich der bisherige Archivstandort in Frankfurt (Oder), der alle Aufgaben einer Außenstelle 

erfüllt. Die archivgerechte Lagerung ist in Frankfurt (Oder) bereits jetzt gegeben, das Gebäude wurde 

zu Beginn der 1990er Jahre entsprechend geltender Archivstandards ausgebaut. Im Zuge eines Um- 

bzw. Anbaus für die Aufnahme der Potsdamer Akten könnte die Nachrüstung mit einer Klimaanlage 

erfolgen. Um den Standort zukunftsfest zu machen, sind vergleichsweise geringe Aufwände nötig und 

er behielte durchgängig seine Arbeitsfähigkeit.  

Die Einrichtung einer Außenstelle ohne Archivstandort in Cottbus ist zeitnah auf dem Gelände des 

ehemaligen Zuchthauses umsetzbar. Dazu bedarf es keines zehn bis fünfzehnjährigen Vorlaufs, wie er 

für Archivneubauten bisher veranschlagt wird. Diese neue Außenstelle ist geeignet, die Bildungsarbeit 

in Cottbus zu stärken und das bestehende Angebot von Frankfurt (Oder) zu ergänzen. Für 

archivpädagogische Bildungsangebote ist kein unmittelbarer Zugang zum Archiv notwendig, weil die 

gesetzlichen Bestimmungen (StUG, Europäische Datenschutzgrundverordnung) die unmittelbare 

Nutzung originaler personenbezogener Stasi-Akten ohnehin nicht zulässt.  

Beide Regionen, sowohl Cottbus als auch Frankfurt (Oder), gewinnen durch diese Erweiterung.  

Ein solches Modell stärkt die Aufarbeitung im Land Brandenburg in kürzester Zeit und mit 

verhältnismäßig geringem Aufwand. Dazu muss zukünftig für Brandenburg mehr Personal zur 

Verfügung gestellt werden. Am zukünftigen Archivstandort sollen alle MfS-Unterlagen aus den 

Bezirksverwaltungen Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus zusammengeführt werden. Der 

Personalschlüssel für den Archivstandort sowie die neu zu schaffende zusätzliche Außenstelle muss die 

Arbeitsfähigkeit der Struktur gewährleisten und die bestehende Fachexpertise für die Zukunft sichern.  

 

Fazit:  

Die Entscheidung, wie das Bundesarchiv als zukünftiger Träger des Stasiunterlagenarchivs 

im Land Brandenburg präsent sein soll, muss jetzt getroffen werden. Sie ist für die 

anstehenden bundespolitischen Planungsprozesse grundlegend. Für Brandenburg bietet die 

anstehende Transformation des BStU die Chance, die bisherige Schlechterstellung 

aufzuheben und eine strukturelle Stärkung der Aufarbeitung an zwei Standorten zeitnah zu 

erreichen. Dazu ist eine klare Positionierung des Landes Brandenburg notwendig.  

 

 

Dr. Maria Nooke        Potsdam, 4. Mai 2020  


